








5. Verkaufsbedingungen

Es wird beabsichtigt, im notariellen Kaufvertrag u.a. folgende Vereinbarungen festzuhalten. Die Rechte 

erstrecken sich auf die Gemeinde Leiblfing als Gebietskörperschaft: 

Einräumung eines Wiederkaufsrechts 

Der Käufer räumt der Gemeinde Leiblfing ein Wiederkaufsrecht 

an dem Vertragsgrundbesitz für den Fall ein, 

1. dass der Vertragsgrundbesitz vom Käufer unbebaut ganz oder teilweise weiterveräußert wird

oder 

2. der Käufer nicht innerhalb von sieben Jahren, vom Tag der notariellen Beurkundung des

Kaufvertrags an gerechnet, mit dem Bau eines Wohnhauses auf dem Vertragsgrundbesitz begonnen

und nicht mindestens den Keller einschließlich Kellerdecke, bzw. wenn kein Keller gebaut wird, nicht

mindestens das Erdgeschoss mit Erdgeschossoberdecke, erstellt hat.

Wiederkaufspreis ist der im betreffenden notariellen Kaufvertrag vereinbarte Gesamtkaufpreis. 

Weiter hat die Gemeinde dem Käufer die von diesem darüber hinaus bezahlten Erschließungskosten, 

Herstellungsbeiträge und Anschlussgebühren zu erstatten. Die vom Käufer bezahlten Beträge werden 

nicht verzinst. Alle Kosten und Steuern, die durch den Wiederkauf entstehen, hat der Käufer zu tragen. 

Wenn die Voraussetzungen für die Ausübung des Wiederkaufsrechts vorliegen, ist die Gemeinde 

verpflichtet, innerhalb von einem Monat nach Aufforderung zu erklären, ob sie das ihr eingeräumte 

Recht ausübt. 

Zur Sicherung dieses Wiederkaufsrechts bewilligen und beantragen die Vertragsteile die Eintragung 

einer Vormerkung gemäß § 883 BGB für die Gemeinde Leiblfing am Vertragsgrundbesitz im 

Grundbuch. 

Die Gemeinde Leiblfing verpflichtet sich, diese Vormerkung unverzüglich nach Fertigstellung der 

Kellerdecke bzw. der Erdgeschossoberdecke des auf dem Vertragsgrundbesitz vorgesehenen 

Wohnhauses im Grundbuch auf Kosten des Käufers löschen zu lassen und mit der Vormerkung hinter 

Grundpfandrechte zurückzutreten, die der Käufer zur Finanzierung des betreffenden Bauplatzes bzw. 

seines Bauvorhabens am Vertragsgrundbesitz ggf. bestellt. 

6. Schlussbestimmungen

Die Vergabeentscheidung wird den Begünstigten schriftlich mitgeteilt. Die nicht 

berücksichtigten Antragsteller werden ebenfalls schriftlich informiert. 

Ein Rechtsanspruch auf den Erwerb eines Grundstücks besteht nicht. 

7. Inkrafttreten

Diese Vergaberichtlinien wurden vom Gemeinderat Leiblfing am 27. November 2024 beschlossen und 

treten am Tag danach in Kraft. 

Leiblfing, 28.01.2025

Josef Moll, Erster Bürgermeister 
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